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Veretns-Ckrontk.
Nach längerer Pause tagte heute am Feste des hl. Stephanus

unsere Sektion des kath. Schulmänner- undLehrervereins
im Gasthanse zur Linde in Zelk In seinen trefflichen Eröffnungs-
Worten gibt der Vorfitzende Hr. Lehrer Henseler zunächst seiner Freude
Ausdruck, daß Hr. Reg.-Rat Dr. Sigrist uns die hohe Ehre gab, als
Referent vor unserer Versammlung aufzutreten. Sodann gedachte er in
pietätvoller Weise der Hingeschiedenen verdienstvollen Mitglieder und
ermunterte die anwesenden NichtMitglieder durch zahlreichen Beitritt
zum Vereine, die „empfindlichen Lücken" auszufüllen. — Rasch wurden
die reglementarischen Geschäfte sRechnungsablage, Protokollverlesung,
Vorstandswahlen rc.) erledigt. Für den beharrlich ablehnenden Ge»

meindeschreiber Hunkeler wurde Hr. Lehrer Al. Eiholzer als Aktuar
erkoren.

Nach dem erhebenden Kantus „O mein Heimatland" eröffnete der
verehrte Herr Referent Justizdirektor Dr. Sigrist sein lichtvolles gc«

diegenes Referat über Kinderschutz und Gesetzgebung. Er nannte
das 2(1. Jahrhundert ^sehr bezeichnend „das Jahrhundert des Kindes".

Unter den Humanitären Bestrebungen, unter welchen dieses Jahr»
hundert eingesetzt hat, ist der Kinderschutz eine der hervorragendsten.
Das neue am 1. Januar 1912 in Kraft tretende Zivilgesetzbuch
hat einen kräftigen Impuls dazu zu geben. Der Herr Referent be-

leuchtete nun die dort niedergelegten schützenden Bestimmungen des

Kindes. Es sind aber nur allgemeine Grundsätze gegeben, die durch
die kantonale Gesetzgebung spezialisiert werden müssen, wie dies das aus
1. Beratung hervorgegangen« luz. Einführungsgesetz zum neuen eidg.
Zivilgesetzbuche tut. Referent zeigt nun, wie sich der h. Große Rat
bemüht hat. schützende Bestimmungen aufzustellen gegen Mißbrauch der

elterlichen Gewalt bei Erziehung der Kinder, Alkoholmißbrauch, Vor-
mundschaftswesen, wie man aber nur praktisch durchführbare Bestimm»

ungen aufzustellen bestrebt war und daher manche Forderung der Neu,
zeit vom Gesetzgeber nicht in Berücksichtigung gezogen werden konnte,
darum qualifiziere sich der Gemeinderat, der mit den örtlichen Verhält-
niffen betraut, als die gegebene natürliche Bormundschaftsbehörde.
Referent streifte bei seinen Erörterungen noch das neue Erz.-Gesetz und
das im Wurfe stehende neue Polizeistrafgesetz, die ebenfalls namhafte
Bestimmungen zum Schutze des Kindes enthalte». Die Behauptung,
daß das Kind im Kanton Luzern zu strenger und harter Arbeit miß-
braucht werde, ist leider Tatsache, die in der darauffolgenden Diskussion
von Hrn. Bez. Inspektor Bättig, wie auch von Gemeindeschreiber

Suppiger in Luthern mit einigen drastischen Beispielen belegt und be-

kräftigt wurde.
Die Diskussion spendete dem verehrten Hrn. Referenten für seinen

prächtigen Vortrag lebhaften Dank und Beifall.
Dieser ersten Tagung folgte ein animierter zweiter Teil, der vom

Theaterklub in Zell unter kundiger Leitung deS „Komikers Wolf" mit
gelungenen Darbietungen gewürzt wurde. 0o.
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